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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §26 Abs1;

VwRallg;

1. BAO § 26 heute

2. BAO § 26 gültig ab 30.07.1988 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 412/1988

3. BAO § 26 gültig von 01.01.1962 bis 29.07.1988

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2005/15/0127 E 19. Dezember 2006 RS 1

Stammrechtssatz

Ein Wohnsitz iSd § 26 Abs. 1 BAO erfordert, dass der Steuerp=ichtige die Wohnung "innehat", sie also jederzeit für die

eigenen Wohnbedürfnisse nutzen kann (vgl. das hg. Erkenntnis vom 16. September 1992, 90/13/0299). Dieses

"Innehaben" muss unter Umständen erfolgen, die darauf schließen lassen, dass der Steuerp=ichtige die Wohnung

beibehalten und benutzen wird. Maßgebend sind dabei jeweils die tatsächlichen Verhältnisse, entscheidend ist die

tatsächliche Verfügungsmacht (vgl. das hg. Erkenntnis vom 24. Jänner 1996, 95/13/0150).Ein Wohnsitz iSd Paragraph

26, Absatz eins, BAO erfordert, dass der Steuerp=ichtige die Wohnung "innehat", sie also jederzeit für die eigenen

Wohnbedürfnisse nutzen kann vergleiche das hg. Erkenntnis vom 16. September 1992, 90/13/0299). Dieses

"Innehaben" muss unter Umständen erfolgen, die darauf schließen lassen, dass der Steuerp=ichtige die Wohnung

beibehalten und benutzen wird. Maßgebend sind dabei jeweils die tatsächlichen Verhältnisse, entscheidend ist die

tatsächliche Verfügungsmacht vergleiche das hg. Erkenntnis vom 24. Jänner 1996, 95/13/0150).
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